
Die Waldfunktion „Landschaft“ 
 
Historie und aktuelle Situation: Ohne menschliches Zutun wäre unsere Heimat zu nahezu 
100% bewaldet. Nach Besiedlung, großer Rodungsperiode vor ca. 500 Jahren und einigen 
Wiederaufforstungen in den letzten 100 Jahren ist die Fläche unsers Landkreises nun zu etwas 
mehr als einem Drittel mit Wäldern bedeckt. Attraktive, abwechslungsreiche Landschaften 
sind eine wichtige Grundlage für den Tourismus, da sie den Erholungswert entscheidend 
beeinflussen. 
 
Wieso erfassen wir diese Funktion: In der Waldfunktionenkartierung (WFK) wird für den 
Bereich „Landschaft“ vor allem Wald mit gesetzlich vorgegebenen Schutzfunktionen erfasst. 
Dazu zählen die Landschaftsschutzgebiete (LSG), und sonstige geschützte 
Landschaftsbestandteile.  
 
Als LSG können nach § 19 Sächsisches Naturschutzgesetz Gebiete festgesetzt werden, in 
denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft notwendig ist: 

- zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder der Regenerationsfähigkeit und 
nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 

- wegen der Vielfalt, Eigenart, Schönheit oder besonderen kulturhistorischen Bedeutung 
der Landschaft oder 

- wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung. 
In Landschaftsschutzgebieten gelten besondere Rechtsverordnungen. Danach sind 
Handlungen verboten, welche den Charakter des Gebietes verändern, den Naturhaushalt 
schädigen, das Landschaftsbild und den Naturgenuss beeinträchtigen oder sonst dem 
Schutzzweck zuwiderlaufen. 
 
Außer den bereits nach Naturschutzrecht geschützten Flächen werden das Landschaftsbild 
prägende Waldflächen und Wald mit besonderer Sichtschutzfunktion in der WFK erfasst. 
 
Wie können wir unsere Kulturlandschaft erhalten? Der in den letzten 20 Jahren betriebene 
Waldumbau zu standortsgerechten Mischwäldern wertet das Landschaftsbild auf. 
Abwechslungsreiche Wälder mit Bäumen unterschiedlichen Alters sowie verschiedenen 
Baum- und Straucharten sind auch aus landschaftspflegerischer Sicht sinnvoll. Dabei sind die 
ökologischen Ansprüche der Baumarten sowie die Standortsverhältnisse (wie Boden, Klima, 
Wasser) zu beachten. Jeder Baumart sollte eine Mindestfläche entsprechend ihres inner- und 
außerartigen Konkurrenzverhaltens zugebilligt werden. 
 
Besonders wertvoll sind darüber hinaus starke, alte Einzelbäume, Baumgruppen und 
Waldinseln in der freien Landschaft. Diese sind zu erhalten und mit besonderer Vorsicht zu 
pflegen. 
 
Ein artenreicher und stufig aufgebauter Waldrand fördert zusätzlich den Erlebniswert. Hier 
können u. a. Pflanzen gedeihen, die viel Licht benötigen. Attraktiv wirken intensiv blühende 
Arten wie Vogel-Kirsche oder Schlehe, die Herbstfärbung verschiedener Laubbäume, aber 
auch die Farben und Strukturen von Rinde, Knospen und Früchte der Bäume und Sträucher. 
 
Im Wald liegende Teiche, Bachläufe, Nasswiesen oder offene Felsbildungen und 
Blockhalden, bereichern das Landschaftsbild zusätzlich.  
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Blick von Schellerhau über das Pöbeltal zum Grünwald 
 


